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Die Knndftnvtnsnnitlit inr Asttindienfte.
< Fortsetzung, i

Verpflegn» g. Wir schon erwähnt, ist die Bcrwaltnngskompagnie Nr. 3 in Biet
stationiert. Es schlägt sonnt der Wachtmeister vor, daß am einfachsten die Lebensmittel von
dieser Vcrwaltnngskompagnie bezogen würden, für die Mannschaft und Kranken. Folgerichtig
soll der KricgSkommissär der III. Division ersucht werden, die Ordre an die Vcrwnltnngs-
kompagnie Nr. 3 ergehen zu lassen, der Landstnrmsanitätsabteilnng nach Bedarf Lebensrnittel
zu verabfolgen, in erster Linie ein Bczugsschcinbuch zu übergeben. Mit diesen Bezugsscheinen
würde täglich in den diversen Magazinen der VcrwaltnngSkompagnic Nr. 3 bezogen: 41
Rationen Brot n 750 Gramm: 41 Rationen Fleisch n 375 Gramm; 41 Rationen Käse
n 80—100 Gramm; 41 Rationen Wein n 5 31 per Mann. Dies bei Fassung der großen
Ration, also Felddienst-Ration.

Wir nehmen nun aber an, da für die Kranken sowieso abgekocht werden muß, wäre es

am praktischsten, auch tür die Mannschaft abzukochen und zwar wie im Kascrncndienst oder
in einer Ambulance, dreimal täglich. Bemerkt sei hier noch, daß diese Abteilung durch bc-

sondere Umstände nicht beauftragt wurde, wie die anderen Abteilungen des Landsturms, sich

zu verproviantieren, also für zwei Tage Essen mitzunehmen; sie erhalten, wie schon ange-
deutet, den ersten (Einrücknngs-) Tag ihre Verpflegung in Form einer Gcldcntschädignng.
Ebenso wird der Arzt für die ganze Dauer des Dienstes entschädigt.

So nun aber abgekocht würde, so fiele die Fassung von Käse und Wein für die

Mannschaft weg und wäre somit außer Fleisch und Brot als Zuthaten zu fassen;
Gemüse oder Tcigwarcn 200 Gramm per Mann und Tag
Salz 20
Kaffee und Eichoric 15 „
Milch '/z Liter

Für die Kranken wäre jcwcilcn nach Bedarf zu fassen und nach obiger Angabe.
Ferner wären ebenfalls nach Bedarf zu fassen die verschiedenen Stärknngs- und Er-

quicknngsmittel, als Cognac, Rhum, Mich fThee, Apotheke) :c. Die Fassungen haben zur
bestimmten Zeit vom Chef der Verpslcgungsabteilnng zu geschehen mit Hilfe seiner ihm zur
Verfügung gestellten Mannschaft. ES werden ihm jcwcilen die betreffenden Gutscheine vom
Unteroffizier ausgefüllt und vom Arzt unterschrieben übergeben.
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Der Transport der jeweilen gefaßten Lebensmittel hat, so es nicht gar zu weiter Weg
ist, durch die dem Chef unterstellte Mannschaft (Verpflegung) auf dem Rücken tragend zu
geschehen. Ist jedoch der Weg zu weit, so soll ein Handkarren requiriert werden. Sollte
jedoch ein Fuhrwerk notwendig werden, so hat die Gemeinde Viel ein solches zur Verfügung
zu stellen.

Da es jedenfalls für diese Landstnrmabteilung zu schwierig wäre, selbst abzukochen, so

würde es am einfachsten und praktischsten sein, sich betreffs Besorgung der Küche, resp, des

Abkochens mit dem Wirt der Bahnhofrestauration in Verbindung zu setzen. Er erhielte also
die nötigen Lebensmittcl geliefert und hätte dreimal täglich zur zu bestimmenden Zeit abzu-
kochen. Für die Kranken hingegen hätte er fortwährend Suppe, Fleisch, Gemüse, Milch,
Kaffee, Thee :c. in Bereitschaft zu halten, resp, es würde ihm je vor Eintreffen eines Kran-
kcnznges Meldung gemacht und er hätte sich danach zu richten, also größere Vorbereitungen
zu treffen; denn in einem solchen Krnnkcuzuge können unter Umständen bis zu 2(10 Kranke
placiert sein, die, wenn nicht gerade alle, so doch der große Teil verpflegt und gestärkt sein
wollen und müssen. Für die Kranken im Krankenzimmer kann schon eher eine bestimmte
Essenszeit eingehalten werden.

Dem Wirt würden täglich zwei Mann laut Dienstbcfehl in die Küche gegeben. Die-
selben hätten folgenden Dienst: „Aufsicht und Kontrolle über die Lcbensmittel, resp, über
deren Zu- und Abgang. Bedienung der Mannschaft, also Besorgung des Tisches. Ferner zur
Abgabe der Speisen und Getränke für die Kranken im Krankenzimmer sowohl wie für die-

jenigcn in den Krankcnzügcn."
Die Einteilung der Essenszeit werden wir später ersehen bei Bestimmung der Tages-

ordnnng. Die Kessel, Geschirre, Teller, Gläser :c. hätte der Wirt zu stellen und allenfalls
die Räumlichkeiten zum Speisen für die Mannschaft, wofür er wie üblich und wie überhaupt
für alles seine Entschädigung bezieht.

Nachzuholen wäre hier noch, daß laut Verteilung der Dienstzweigc, z. B. im ersten
Dienstzweig, sich 20 Mann befinden. Selbstredend werden, sobald die Zimmer, resp, das

ganze Quartier eingerichtet ist, diese Mannschaften den andern Dienstzwcigcn zugeteilt.
Wir nehmen nun an, diese drei ersten Vorschläge des Unteroffiziers an den Etappen-

kommandantcn seien gutgeheißen worden; sie sind also durchführbar. Die verschiedenen Gc-
suche, Befehle und Abmachungen werden, um keine Zeit zu verlieren, sofort ausgeführt. Es
wird also das Gesuch an den Kriegskommissär der III. Division betr. der Verwaltungs-
kompagnie 3 erlassen. Ferner geht der Befehl, resp, ebenfalls das Gesuch an den Gemeinde-

Präsidenten der Stadt Viel, betreffs der oben angeführten Lieferungen. Und drittens wird
mit dem Hausbesitzer des betreffenden Hauses in Unterhandlung getreten, um die Räumlich-
keilen zu übernehmen. Viertens endlich wird mit dem Wirt der Bahnhofrestanration betreffs
Uebernahme der Küche unterhandelt und abgeschlossen.

Der Chef des Transporldicustes wird beauftragt, mit 10 Mann im Bahnhof Viel,
Bureau Eilgut, das an die Landsftmnabtcilnng Biel adressierte Material nach genauer Kon-
trolle in Empfang zu nehmen und an den bezeichneten Ort zu schaffen. Es werden ihni
hiezn die nötigen Scheine übergeben. (Forts, folgt.)

Es ist uns aufgefallen, daß, trotzdem das „Rote Kreuz" auch als Korrespondenzblatt
der Krankeumobilienmagazinc der Schweiz dienen soll, noch keinerlei Berichte und gegen-

festige Anfragen hier erschienen sind.
Da eö zweifellos ist, daß durch gegenseitige Belehrung die Leistungsfähigkeit der ein-

zelncn Institute bedeutend vermehrt werden könnte, besonders insoweit dieselbe abhängig ist

von der Art der Anschaffung und Aufbewahrung der Utensiln», erlauben wir uns, einige

kurze Angaben über die Einrichtung und Betriebsart des Krankenmobilienmagazins Lnzern
hier folgen zu lassen, in der angenehmen Erwartung, andere Institute werden, unserm Bei-
spiele folgend, uns in vielen Punkten gute Weisungen zukommen lassen.

Kranken m obilien-Magazi ne.
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